
Seniorenzentrum Maria vom Siege Plaidt 

nach §39c SGB V Kurzzeitpflege 

Stand: 01.01.2026

Liegt kein Pflegegrad 2-5 vor, kann bei schwerer Krankheit oder wegen akuter 

Verschlimmerung einer Krankheit, insbesondere nach einem Krankenhausaufenthalt, 

 Kurzzeitpflege ärztlich verordnet und durch die Krankenkasse finanziert werden.

 Die Krankenkasse  übernimmt analog des Pflegegrades 3 die allgemeinen 

Pflegeleistungen und den Ausbildungsbetrag bis zu 1854 €/Jahr. 

Sie erhalten eine komplette Rechnung und können dann selbst mit der Krankenkasse 

abrechnen. 

Tagessatz

Pflege-

grad

Allgemeine 

Pflege-

leistungen

Ausbildungs-

betrag Unterkunft Verpflegung

Investitions-

betrag

DZ-

Tagessatz

3 96,82 3,96 27,70 14,94 5,61 149,03

Anspruch in Tagen

Pflege-

grad

Allgemeine 

Pflege-

leistungen

Ausbildungs-

betrag

Übernahme 

durch 

Kranken-

kasse KZP-Leistung

max. KZP-

Tage/Jahr

3 96,82 3,96 100,78 1854 18,40

Eigenanteil

Unterkunft Verpflegung

Investitions-

betrag

Eigenanteil im 

DZ EZ-Zuschlag

Eigenanteil 

im EZ

27,70 14,94 5,61 48,25 1,02 49,27


